
Hinweise zum Datenschutz

-Alleinige Verantwortlichkeit-

 

 

1. Datenschutz im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens 

Die im Angebot enthaltenen personenbezogenen Daten und sonstigen Angaben werden vom 

Auftraggeber und seinen Beauftragten im Rahmen seiner / ihrer Zuständigkeit erhoben, verarbeitet 

und genutzt. Eine Weitergabe dieser Daten an andere Stellen richtet sich nach den geltenden 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Bieter werden die am Projekt beteiligten Mitarbeiter/innen 

auf die Erfassung und Speicherung ihrer Daten hinweisen. 

2. Datenschutz im Rahmen der Leistungserbringung 

Der Auftragnehmer ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Leistungserbringung der Verantwortliche i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO und hat daher selbst für die 

Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen Sorge zu tragen. Der Auftragnehmer garantiert 

dem Auftraggeber die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben gemäß EU-Recht, 

insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und nationalem Recht, insbesondere dem 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG n. F.) und weist dies dem Auftraggeber auf dessen Verlangen nach. 

Der Auftragnehmer informiert die Betroffenen jeweils sachgerecht und lässt ihnen die weiteren 

Informationen gem. Art. 13, 14 DSGVO zukommen. Der Auftragnehmer hat die für die jeweilige 

Datenverarbeitung erforderliche Rechtsgrundlage sicherzustellen.  

 

 

 

 

 

 


